
Erläuterungen (öffentlich) 

 

4. Antrag der CDU Fraktion zur Änderung der Abschrankungen an 

Unterführungen und Gehwegübergängen; Beschluss. 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die CDU Gemeinderatsfraktion hat mit Schreiben vom 26.10.2018 folgenden 

Antrag bei der Verwaltung eingereicht: 

 



Gemäß § 34 der GemO in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Geschäftsordnung 

ist auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Gemeinderäte ein 

Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der 

übernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen. Die 

Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats 

gehören. Der gleiche Verhandlungsgegenstand darf nicht innerhalb der 

letzten sechs Monate behandelt worden sein. 

Der Antrag der CDU Fraktion steht nach § 34 GemO zum Beschluss. 

 

Hinweis der Verwaltung:  

Zur Umsetzung der beantragten Maßnahmen ist die Zustimmung des 

Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis Straßenverkehrsamt einzuholen. Ein 

Beschluss kann somit nur vorbehaltlich der Entscheidung dessen getroffen 

werden. 

JS 


